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RS OGH 1979/9/11 5Ob535/79
(5Ob536/79)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1979

Norm

ABGB §44

EheG §55g Abs3

Rechtssatz

§ 44 zweiter Satz ABGB 2ndet mit dem darin aufgestellten Postulat der Dauerhaftigkeit als Wesensmerkmal der Ehe

seine Grenze im 2. Abschnitt des EheG, weshalb auch aus diesem einfachgesetzlichen Programmsatz keine

verfassungsrechtlichen Bedenken gegen § 55 Abs 3 EheG bestehen.
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